
 

1 

 

Anlage 2 zur  
Fraktionsfinanzierungsrichtlinie 

 
Verwendungsnachweis 

 
über die Verwendung von aus dem Kreishaushalt bereitgestellten Mitteln für 

Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Mitglieder des Kreistags des 
Landkreises Karlsruhe 

 
 
Der Verwendungsnachweis ist bis spätestens 31. März des Folgejahres beim 
Landratsamt Karlsruhe (Kommunal- und Prüfungsamt) einzureichen. 
 
 

Fraktion / Gruppe / Einzelmitglied  

Haushaltsjahr  

 

Einnahmen: 

1.  Mittel des Landkreises Karlsruhe Betrag:  Euro 

2.  Zinsen Betrag:  Euro 

 Summe Einnahmen Betrag:  Euro  

 
 

Ausgaben:  

1. Fraktions-/Gruppengeschäftsführung:   

1.1. Personalkosten Betrag:  Euro 

1.2. 
Mieten 
(ohne Mieten im Zusammenhang mit Fraktions-
/Gruppensitzungen) 

Betrag:  Euro 

1.3. 
Büroausstattung  
z.B. PC, Kopierer, Schreibtisch, Aktenschrank 

Betrag:  Euro 
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1.4. 
Laufende Kosten der Geschäftsführung 
z.B. Portokosten, Telefon-/Internetgebühren, 
Wartungskosten 

Betrag:  Euro 

1.5. 
Sonstige Kosten  
z.B. Fachliteratur 

Betrag:  Euro 

2. Fraktions-/Gruppensitzungen   

2.1. 
Mieten 
z.B. Anmietung eines Fraktionsraums 

Betrag:  Euro 

2.2. 
Informationsfahrten, mehrtägige 
Veranstaltungen, auswärtige Klausurtagungen 

Betrag:  Euro 

2.3. Sonstige Kosten  Betrag:  Euro 

3. Öffentlichkeitsarbeit   

3.1. z.B. Flyer, Nachrufe Betrag:  Euro  

4. Fortbildung der Fraktions-/Gruppenmitglieder   

4.1. 
Externe Beratung 
z.B. Referenten, Beratung zu einzelnen Themen, 
Gutachten 

Betrag:  Euro 

4.2. Sonstige Kosten  Betrag:  Euro 

 Summe Ausgaben Betrag:  Euro  
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Es wird mit Unterschrift bestätigt, dass 
 
- die geltend gemachten Ausgaben richtig und vollständig ausgewiesen sind. 

 
- die allgemeinen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachtet 

wurden. 
 
- die „Richtlinie zur Gewährung und Verwendung von aus dem Kreishaushalt 

bereitgestellten Mitteln für Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Mitglieder des 
Kreistags des Landkreises Karlsruhe (Fraktionsfinanzierungsrichtlinie)“ mit der 
dazugehörigen Anlage „Grundsätze für die Fraktionsfinanzierung aus 
kommunalen Haushaltsmitteln; Darstellung der Rechtslage, die zwischen 
Innenministerium, Regierungspräsidien, Gemeindeprüfungsanstalt und 
Kommunalen Landesverbänden abgestimmt ist“ vom 6. April 1992 beachtet 
wurde. 

 
- die Mittel entsprechend der vorgegebenen Zweckbindung nicht für 

Wahlkampfzwecke bzw. zur direkten und indirekten Parteifinanzierung verwendet 
wurden. 

 
 
 
 
   

Ort, Datum  Unterschrift  
fraktionsloses Mitglied, Vorsitzende/r 
der Gruppe bzw. Fraktion 

 
 
Sofern innerhalb der Gruppe bzw. Fraktion ein/e Kassenführer/in bestellt 
wurde: 
 
 
 
 
  

Name in Druckbuchstaben  

   

Ort, Datum  Unterschrift  
Kassenführung 

 


